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Amtliche Bekanntmachung des
Landratsamtes Greiz zur Zweiten
Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über Untersuchungen auf
die klassische Geflügelpest vom 19.
Oktober 2005

Aufstallungspflicht für Geflügel auch im
Landkreis Greiz

Wie aus den Pressemitteilungen er-
sichtlich ist, hat die Geflügelgrippe in-
zwischen auch den europäischen
Raum erreicht. Im Ergebnis der neuen
Nachweise des Virus in der Umgebung
von Moskau wurde das Risiko der Ein-
schleppung von aviärer Influenza nach
Deutschland über Wildgeflügel neu
bewertet. Die zweite Verordnung zur
Änderung der Verordnung über Unter-
suchungen auf die klassische Geflü-
gelpest vom 19. Oktober 2005 richtet
sich deshalb an alle Halter von Hüh-
nern, Truthühnern, Perlhühnern, Reb-
hühnern, Fasanen, Laufvögeln,
Wachteln, Enten oder Gänsen.

Die folgenden Regelungen sind mit
dieser Verordnung verbunden:

- Vom 22. Oktober an bis zum 15. De-
zember 2005 sind grundsätzlich alle
Tiere der genannten Arten in ge-
schlossenen, gegen das Eindringen
von - auch kleinen- Wildvogelarten ge-
sicherten Ställen mit einem festen,
wasserdichten Dach zu halten.

- Abweichend davon darf Geflügel
auch außerhalb geschlossener Ställe
gehalten werden, wenn die Tiere dabei
unter einer überstehenden, nach oben
gegen feste und flüssige Einträge ge-
sicherten dichten Abdeckung und einer
gegen das Eindringen von (auch klei-
nen) Wildvogelarten gesicherten Sei-
tenbegrenzung gehalten werden. In
diesem Fall ist eine solche Aufstal-
lungsform unverzüglich dem Lebens-
mittelüberwachungs- und Veterinäramt
Greiz, Goethestr. 17, 07937 Zeulenro-

da unter Angabe von Namen und An-
schrift des Halters und der Anzahl der
Tiere, telefonisch (Tel. 036628/47108)
oder schriftlich anzuzeigen. Verbunden
damit ist die Pflicht, in regelmäßigen
Abständen alle Tiere von einem Tier-
arzt klinisch untersuchen zu lassen
und eine Entnahme von Blutproben im
Bestand zur Untersuchung auf die Vo-
gelgrippe auf eigene Kosten zu veran-
lassen.

 - Vom Amtstierarzt können in einzel-
nen Fällen Ausnahmegenehmigungen
erteilt werden, wenn eine Aufstallung in
geschlossenen Ställen nicht möglich
sein sollte und wirksame Maßnahmen
zur seuchenhygienischen Absicherung
des Tierbestandes getroffen werden.
Dazu gehören unter anderem auch die
regelmäßige tierärztliche Untersu-
chung aller Tiere und die Entnahme
von Blutproben im Bestand zur Unter-
suchung auf die Vogelgrippe auf eige-
ne Kosten.

Wer das Aufstallungsgebot oder die
oben genannten Bestimmungen ver-
letzt, muss mit empfindlichen Bußgel-
dern rechnen.
Alle Halter von Geflügel sollten bis auf
weiteres den Personen- und Fahr-
zeugverkehr in ihren Beständen auf
das Mindestmaß beschränken.
Die Veranstalter von Geflügelmärkten
und –ausstellungen oder Veranstal-
tungen ähnlicher Art müssen sich dar-
auf einstellen, dass in Anbetracht der
Situation kurzfristig ein Veranstal-
tungsverbot ergeht.

Alle diese Maßnahmen dienen dem
Schutz der Geflügelbestände in unse-
rem Landkreis vor dem Eintrag von
Erregern der Geflügelgrippe, der mit
erheblichen Schäden verbunden wäre.
Mit Ihren Fragen und Hinweisen wen-
den Sie sich bitte an das Lebensmitte-
lüberwachungs- und Veterinäramt
(Tel. 036628 47108).
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